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PLANZEICHNUNG (TEIL A)  

M.: 1 : 500 
 
auf der Grundlage des Lage- und Höhenplanes des  
Vermessungsbüros MAB Vermessung-Vorpommern  von 07-2023 

1.3 Werbeanlagen  
Eine Werbeanlage ist nur im Ferienhausgebiet erlaubt.  
Sie darf eine Ansichtsfläche von 2,0 m² nicht überschreiten und ist nur als freistehender Aufsteller 
zugelassen. 
 
2. Einfriedungen 

 (§ 86 Abs. 1 Nr. 5 LBauO M-V) 
Für die Einfriedung der Grundstücke sind nur blickdurchlässige Zäune sowie Heckenpflanzungen bis zu 
einer Höhe von 1,5 m zulässig.  
 
3. Stellplätze für Abfallbehälter  
  (§ 86 Abs. 1 Nr. 5 LBauO M-V) 
Die Abfallbehälter sind auf den Grundstücken anzuordnen und durch Mauern, Holz- und Rankgerüste 
oder Pflanzungen so abzuschirmen, dass sie von den Verkehrsflächen aus nicht einzusehen sind. 
 
4. Ordnungswidrigkeiten 
 (§ 84 LBauO M-V) 
Ordnungswidrig handelt, wer den Gestaltungsvorschriften gemäß Text (Teil B) II. Punkt 1. - 3. vorsätzlich 
oder fahrlässig zuwiderhandelt. 
Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 84 Abs. 3 LBauO M-V mit einer Geldbuße bis zu 500.000 Euro 
geahndet werden. 

 

III. Festsetzungen zur Zuordnung von Ersatzpflanzungen für zu 
fällende Bäume gemäß § 9 Abs. 1a i.V.m. § 1a Abs. 3 BauGB 
und § 135a und 135c BauGB 

 
(1) 
Die Kosten für die Ersatzpflanzungen innerhalb des Plangebietes sind durch die jeweiligen 
Grundstückseigentümer zu tragen. 
(2) 
Die Ersatzpflanzungen sind parallel zu den Baumaßnahmen des Hoch- und Tiefbaues, spätestens 
jedoch 1 Jahr nach Abschluss der Baumaßnahmen auszuführen. 
(3) 
Die Umsetzung der Ersatzpflanzungen ist bei der zuständigen Naturschutzbehörde anzuzeigen. 
 

IV.   Naturschutzrechtliche Regelungen  
gemäß § 11 Abs. 3 BNatSchG  

(1) 
Die Bestimmungen des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG sind zu beachten. Durch die 
Baumaßnahmen dürfen keine Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten der gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 
Nr. 14 BNatSchG geschützten heimischen, wildlebenden Tierarten entnommen, beschädigt oder 
zerstört werden.  
(2) 
Um erhebliche Störungen, Verletzungen und Tötungen von möglichen Brutvögeln zu vermeiden, sind 
Rodungen von Gehölzen ausschließlich in dem Zeitraum 1. Oktober bis 28. Februar des nachfolgenden 
Jahres durchzuführen. Eine Rodung von Bäumen ist erst nach dem Ausschluss einer Besiedlung durch 
Fledermäuse zulässig. Hierzu ist im Vorfeld der geplanten Rodung eine Besiedlungskontrolle durch einen 
Sachverständigen für Artenschutz erforderlich. Eine Stubbenrodung ist unter Berücksichtigung eines 
potenziellen Vorkommens von Amphibien und Reptilien erst während der Aktivitätsphase dieser Arten 
im Mai zulässig. Gerodete Gehölze sind innerhalb von fünf Tagen abzufahren, um Kleintieren keine 
Ansiedlungsmöglichkeiten zu bieten. (Vermeidungsmaßnahme VM 1) 
(3) 
Um bodennah brütenden Tierarten und Kleintieren keine Ansiedlungs-/ Versteckmöglichkeiten zu 
bieten, sind die Freiflächen ab Herbst zu mähen und Aufwuchs bis zum Baubeginn durch regelmäßige 
Mahd zu verhindern. (Vermeidungsmaßnahme VM 2) 
(4) 
Um Tötungen und Verletzungen von Amphibien, Reptilien und anderen Kleintieren durch temporäre 
Fallenbildung während der Bauphase zu vermeiden, ist das Plangebiet zum Grünland hin mit einem 
mobilen Schutzzaun abzugrenzen.  
Um die Entstehung von Kleintierfallen zu vermeiden, sind keine offenen Schächte anzulegen, sondern 
das Regenwasser offen bzw. in Entwässerungsrinnen und Sickergruben abzuleiten. Alternativ hat eine 
geeignete Sicherung von Schächten bzw. die Installation von Ausstiegshilfen gemäß den 
Beschreibungen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages zu erfolgen. Als Wegebegrenzungen sind 
ausschließlich Flachborde zu setzen. (Vermeidungsmaßnahme VM 3)  
(5) 
Lichtemissionen der Straßen-/ Wegebeleuchtung und Außenbeleuchtung der Gebäude sind auf ein 
notwendiges Maß zu begrenzen sowie insekten- und fledermausfreundliche Lichtquellen zu verwenden. 
(Vermeidungsmaßnahme VM 4) 
(6) 
Individuenverluste durch Kollision von Vögeln mit Glasflächen sind zu vermeiden, indem reflexionsarmes 
Glas (entspiegelte Gläser mit einem Außenreflexionsgrad von maximal 15%) verwendet wird. Eine für 
Vögel gefährliche Durchsicht an Balkon- oder Terrassenbrüstungen aus Glas ist durch die Verwendung 
von halbtransparenten Materialien, wie z. B. Milchglas, zu vermeiden. Es sind Fenster nur mit getestetem 
und als hoch wirksam bewerteten Kollisionsschutz zu verwenden. (Vermeidungsmaßnahme VM 5) 
(7) 
Als CEF-Maßnahme 1 (CEF 1) sind bei einem Verlust von Bäumen mit geeigneten Höhlungen für 
Höhlenbrüter oder Fledermäuse Ersatzlebensstätten im Verhältnis 1:1 zu erbringen. Die 
witterungsbeständigen Nistkästen (Holzbeton) sind an dafür geeigneten Bäumen in unmittelbarer Nähe 
zum Vorhaben zu montieren. Kastenmodelle und Standorte sind mit einem Sachverständigen für 
Artenschutz abzustimmen. 
(8) 
Als CEF-Maßnahme 2 (CEF 2) ist zur Schaffung von Ersatzhabitaten am südöstlichen Rand des 
Ferienhausgebietes eine zweireihige 50 m lange Hecke aus heimischen Gehölzarten anzulegen und 
dauerhaft zu erhalten. In die Pflanzung sind die bereits vorhandenen Vogel-Kirschen zu integrieren und 
zwei weitere zu pflanzende Bäume einzubinden. 
 

TEXT (TEIL B) 
 
I. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
1. Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 3, 10 Abs. 4 BauNVO, § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO) 
 BauNVO) 

Gemäß Abgrenzung in der Planzeichnung (Teil A) werden festgesetzt: 
1.1 das Reine Wohngebiet gemäß § 3 BauNVO 
(1) 
Gemäß § 3 Abs. 1 BauNVO dienen Reine Wohngebiete dem Wohnen. 
(2) 
Zulässig sind  
- Wohngebäude gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO. 

In den allgemein zulässigen Wohngebäuden sind gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO nur Wohnungen, 
die der dauerwohnlichen Nutzung durch Personen dienen, die ihren Lebensmittelpunkt in der 
Gemeinde Ostseebad Karlshagen haben, nicht hingegen Zweitwohnungen, zulässig. 
Gemäß § 3 Abs. 4 BauNVO gehören zu den gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1. BauNVO zulässigen 
Wohngebäuden auch solche, die ganz oder teilweise der Betreuung und Pflege ihrer 
Bewohner dienen. 

(3) 
Ausnahmsweise zulässig sind 
- die der Ver- und Entsorgung des Plangebietes dienenden Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 

BauNVO. 
(3) 
Nicht zulässig sind  
- Anlagen zur Kinderbetreuung, die den Bedürfnissen der Bewohner des Gebiets dienen gemäß 

§ 3 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Nr. 5 BauNVO. 
- Ausnahmen gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 1. und Nr. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Nr. 6 BauNVO. 

Hierzu zählen auch Räume zur Ansiedlung von Freiberuflern gemäß § 13 BauNVO und Räume 
für Ferienwohnungen gemäß § 13a BauNVO.  

- Nebenanlagen für die gewerbsmäßige Kleintierhaltung im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO. 
 
1.2 das Sondergebiet Erholung mit Zweckbestimmung Ferienhausgebiet  

gemäß § 10 Abs. 4 BauNVO 
(1) 
Gemäß § 10 Abs. 4 BauNVO sind im Ferienhausgebiet Ferienhäuser zulässig, die aufgrund ihrer Lage, 
Größe, Ausstattung, Erschließung und Versorgung für den ganzjährigen Erholungsaufenthalt geeignet 
und dazu bestimmt sind, überwiegend und auf Dauer einem wechselnden Personenkreis zur Erholung 
zu dienen.   
(2) 
Zulässig sind im 
Baugebiet 1 - Ferienhäuser als Einzelhäuser 
Baugebiet 2 - ein Ferienhaus mit sieben Ferienwohnungen 
Baugebiet 3 - ein Wohngebäude für die Betreiberin des Ferienhausgebietes 
Baugebiet 4 - Standplätze zum Aufstellen von Wohnmobilen und Caravans  
Darüber hinaus sind im Ferienhausgebiet die die Hauptnutzung ergänzenden Anlagen wie 
Gemeinschaftsstellplätze für Pkw, Nebengebäude und Nebenanlagen sowie Grün- und Freiflächen 
zulässig. 
(3) 
Ausnahmsweise zulässig sind 
- die der Ver- und Entsorgung des Plangebietes dienenden Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 

BauNVO. 
(3) 
Nicht zulässig sind  
- Dauerwohnnutzung, mit Ausnahme der Betreiberwohnung im Baugebiet 3. 
- im Baugebiet 4 An- und Umbauten von Wohnmobilen und Caravans, deren feststehende 

Überdachungen, Vorlauben und selbständige Schutzdächer.  
 
2.        Überbaubare Grundstücksflächen im Reinen Wohngebiet 
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO) 
(1) 
Die Wohngebäude sind parallel bzw. rechtwinklig zu den Baugrenzen zu errichten.  
(2) 
Nichtüberdachte Stellplätze, Carports, Garagen, Nebengebäude und Nebenanlagen gemäß § 14 
BauNVO dürfen auch außerhalb der Baugrenzen errichtet werden. 
- Einschränkung: 

Nichtüberdachte Stellplätze, Carports, Garagen und Nebengebäude dürfen nicht in den 
Bereichen zwischen der Wilden Hütung und der straßenseitigen Baugrenze bzw. der gedachten 
Verlängerung der straßenseitigen Baugrenze eingeordnet werden. 

 
3. Größe der Baugrundstücke im Reinen Wohngebiet 

(§ 9 Abs.1 Nr. 3 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO) 
Im Reinen Wohngebiet wird die Mindestgröße der Einzelgrundstücke wie folgt festgesetzt: 

- bei Einzelhausbebauung      F mind.    500 m² 
- bei Doppelhausbebauung je Doppelhaushälfte    F mind. 1.000 m² 
- bei Mehrfamilienhausbebauung     F mind. 1.500 m² 

 
4. Festsetzungen für Flächen für private Stellplätze, Carports, Garagen und Nebenanlagen im 

Ferienhausgebiet 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 und § 14 BauNVO) 

(1) 
Private Stellplätze sind ausschließlich als Gemeinschaftsstellplätze auf den in der Planzeichnung (Teil A) 
hierfür festgesetzten Flächen zulässig. 
(2) 
Carports und Nebenanlagen zu Lagerzwecken sind nur auf den in der Planzeichnung (Teil A) hierfür 
festgesetzten Flächen zulässig. 
(3) 
Garagen sind unzulässig. 
 
5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
(1) 
Ferienhausgebiet 
Im Baugebiet 1 wird je Ferienhaus maximal eine Ferienwohnung zugelassen. 
Im Baugebiet 2 werden maximal 7 Ferienwohnungen zugelassen. 
Im Baugebiet 3 wird eine Wohnung für die Betreiberin des Ferienhausgebietes zugelassen. 
(2) 
Reines Wohngebiet 
Bei Einzelhausbebauung wird je Wohngebäude maximal eine Dauerwohnung zugelassen. 
Bei Doppelhausbebauung wird je Doppelhälfte maximal eine Dauerwohnung zugelassen. 
Bei einer Mehrfamilienhausbebauung werden maximal drei Dauerwohnungen zugelassen. 
 
6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)  

(1) 
Die Stellplätze und Zufahrten sind in einer wasser- und luftdurchlässigen Bauweise (z.B. Rasengittersteine, 
Pflasterrasen) auszuführen. 
(2) 
Das anfallende Niederschlagswasser ist auf den privaten Grundstücken zu sammeln und für die 
Bewässerung der Vegetationsflächen zu nutzen bzw. zu versickern. 
 
7. Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)     
Auf den mit Leitungsrecht (L) zugunsten der Träger der Ver- und Entsorgung zu belastenden Flächen 
dürfen keine baulichen Anlagen errichtet und keine Gehölze angepflanzt werden. 
 

HINWEISE 
 
1. Hochwasserschutz 
Die Gemeinde Karlshagen wird durch Hochwasser von der Ostsee und vom Peenestrom beeinflusst. 
Gemäß der Richtlinie 2-5/2022 „Bemessungshochwasserstand und Referenzhochwasserstand“ des 
Regewerkes Küstenschutz M-V beträgt im Bereich Karlshagen das Bemessungshochwasser (BHW), 
welches einen Ruhewasserspiegel darstellt und nicht den mit Hochwasser einhergehenden Seegang 
berücksichtigt, für 

die Außenküste der Insel Usedom / Ostsee  3,40 m NHN  
die Binnenküste/Peenestrom    3,10 m NHN 

 
Das Plangebiet weist ein Höhenniveau zwischen 1,5 m bis 2,2 m über NHN auf. 
Die z. Z. vorhandenen Hochwasserschutzanlagen können keinen dem BHW entsprechenden Schutz 
sicherstellen. Somit ist bei extremen Sturmflutereignissen infolge der Lücken innerhalb des 
Küstenschutzsystems für den Inselnorden Usedoms eine Beeinflussung des Plangebietes durch 
einströmendes Wasser nicht gänzlich auszuschließen.  
Des Weiteren ist auch aus Richtung des Binnenküstengewässers Peenestrom eine Gefährdung möglich. 
Der Bereich Karlshagen wird gegenüber erhöhten Wasserständen am Peenestrom durch den 
Landesschutzdeich „Karlshagen“ gesichert, wobei der Deich infolge seiner Kontur unter 
Berücksichtigung der mit Sturmhochwasser einhergehenden Seegangsbelastung nicht das BHW kehren 
kann. 
 
Gemäß § 5 Abs. 2 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) ist jede 
Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren 
verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur 
Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstücken den möglichen 
nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen. 
Da kurzfristig mit der Errichtung entsprechender Schutzbauwerke im Norden Usedoms und der 
Ertüchtigung des Deiches Karlshagen nicht zu rechnen ist, werden aus Sicht des Küsten- und 
Hochwasserschutzes Schutzmaßnahmen notwendig, die im Text (Teil B) I. Punkt 10 festgesetzt sind. 
 
2. Trinkwasserschutz 
Das Plangebiet befindet sich in der Trinkwasserschutzzone III der Wasserfassung Karlshagen Nummer 
MV-WSG-1848-03 (Beschluss vom 25.07.1974). Daraus resultierende Verbote und Nutzungs-
beschränkungen sind zu beachten. 
 
3.  Denkmalschutz 
Baudenkmalschutz 
Belange der Baudenkmalpflege sind nicht betroffen. 
Bodendenkmalschutz 
(1) 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Bodendenkmale bekannt. 
(2) 
Da jedoch jederzeit Funde im Plangebiet entdeckt werden können, sind folgende Hinweise zu 
beachten: 
Der Beginn der Erdarbeiten ist 4 Wochen vorher schriftlich und verbindlich der unteren 
Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Bodendenkmalpflege anzuzeigen. 
Wenn während der Erdarbeiten Bodenfunde (Steinsetzungen, Mauern, Mauerreste, Hölzer, 
Holzkonstruktionen, Bestattungen, Skelettreste, Urnenscherben, Münzen u. ä.)  oder auffällige 
Bodenverfärbungen, insbesondere Brandstellen, entdeckt werden, sind diese gemäß § 11 Abs. 1 und 2 
DSchG M-V vom 06.01.1998 (GVOBl. M-V Nr. 1, 1998, S. 12 ff., zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 12.07.2010 (GVOBL. MV S. 383, 392), unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde 
anzuzeigen.    Anzeigepflicht besteht gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M- V für den Entdecker, den Leiter der 
Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Der Fund 
und die Fundstelle sind gemäß § 11 Abs. 3   DSchG M-V in unverändertem Zustand zu erhalten. 
Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 
Gem. § 2 Abs. 5 i.V.m. § 5 Abs. 2 DSchG M-V sind auch unter der Erdoberfläche, in Gewässern oder in 
Mooren verborgen liegende und deshalb noch nicht entdeckte archäologische Fundstätten und 
Bodenfunde geschützte Bodendenkmale. 
 

8. Maßnahmen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
        (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB) 
(1) 
Im Reinen Wohngebiet sind mindestens 80 % der nicht überbaubaren Grundstücksflächen als 
Vegetationsflächen anzulegen und von jeglicher Art der Versiegelung freizuhalten. Mindestens 20 % der 
Vegetationsflächen sind als Pflanzflächen auszubilden. 
(2) 
An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten ist ein Baum mit der Pflanzqualität Hochstamm, 
3x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Ersatz gleichartig zu 
ersetzen. Der Standort kann aus gestalterischen und planerischen Zwängen verschoben werden. 
Insgesamt sind im Sondergebiet Erholung mit Zweckbestimmung Ferienhausgebiet 9 Bäume, im Reinen 
Wohngebiet 3 Bäume zu pflanzen. Bei den zu pflanzenden Bäumen handelt es sich um 
Ersatzpflanzungen für Baumfällungen im Plangeltungsbereich. 
 

Botanischer Name Deutscher Name 
Acer campestre Feld- Ahorn 
Aesculus x carnea Rotblühende Kastanie 
Amelanchier lamarckii Kupfer- Felsenbirne 
Betula pendula Weiß- Birke 
Carpinus betulus Hain- Buche 
Corylus avellana Haselnuss 
Juglans regia Walnuss 
Malus floribunda Vielblütiger Apfel 
Malus in Sorten Apfel in Sorten 
Prunus in Sorten Kirsche in Sorten 
Prunus padus Trauben- Kirsche 
Pyrus in Sorten Birne in Sorten 
Sorbus aria Mehlbeere 
Sorbus aucuparia Eberesche 

(3) 
Im Kronenbereich der Bäume ist eine 12 m² große offene Vegetationsfläche freizuhalten. Der 
durchwurzelbare Bodenraum der zu pflanzenden Bäume darf 12 m³ nicht unterschreiten. Die Qualitäten 
der zu pflanzenden Gehölze müssen den "Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen", herausgegeben 
vom Bund Deutscher Baumschulen, entsprechen. Das Pflanzgut muss die regionale Herkunft 
Norddeutsches Tiefland haben. 
 
9. Maßnahmen für Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB) 

(1) 
Die mit Anpflanzgebot festgesetzten Bäume sind auf Dauer zu erhalten und bei Abgang durch 
Ersatzpflanzungen derselben Art und Qualität zu ersetzen. 
(2) 
Die zum Erhalt festgesetzten Einzelbäume sind vor jeglichen Schädigungen zu schützen. Im Rahmen der 
Bauausführung sind die Einzelbäume mittels Stammschutz zu sichern. Während der Bauzeit sind 
Bodenauffüllungen sowie Bodenverdichtungen im Wurzelbereich der Bäume durch Baufahrzeuge und 
Baustofflagerungen auszuschließen. Leitungsbauarbeiten im Wurzelbereich der Bäume sind in 
Handschachtung bzw. in grabenlosen Verfahren durchzuführen.  

 
10. Höhenlage baulicher Anlagen und bauliche Nutzung von Grundstücken für 

übereinanderliegende Geschosse und Ebenen sowie sonstiger Teile baulicher Anlagen  
(§ 9 Abs. 3 BauGB) 
i. V. m.  
Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen 
oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich 
sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB) 

 in Verbindung mit dem Hochwasserschutz 
(1) 
Für alle baulichen Anlagen ist eine Standsicherheit gegenüber Wasserständen bis 2,60 m NHN 
(Bemessungshochwasseralt - BHW Binnenküste) sicherzustellen. 
(2) 
Der Ausschluss einer Überflutungsgefährdung gegenüber einem BHWalt Binnenküste von 2,60 m NHN ist 
mittels baulicher Vorkehrungen (z. B. Verschlusseinrichtungen in Gebäudeöffnungen, wasserdichtes 
Mauerwerk, Geländeerhöhung, Festlegung der Fußbodenoberkante) nachzuweisen. 
(3) 
Unterkellerungen sind im gesamten Plangebiet unzulässig. 
(4) 
Für elektrische Anlagen und die Lagerung wassergefährdender Stoffe (Treib- und Schmierstoffe, 
Anstrichmittel, etc.) ist eine Sicherheit gegenüber einem BHWalt Binnenküste von 2,60 m NHN 
herzustellen. 
 

II.      Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 
 (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. m §§ 84, 86 LBauO M-V) 
 
1. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 
  (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V) 
1.1 Fassadengestaltung 
(1) 
Für die Fassadenoberflächen sind nur zulässig: 
- glatte und feinstrukturierte Flächen, 
- Sichtmauerwerk,    
- Naturmaterialien und  
- durchsichtige Materialien.  
(2) 
Bebauung in Blockbohlenbauweise wird ausgeschlossen. 
 
1.2 Dachgestaltung 
Dachform/Dachneigung 
(1) 
Ferienhausgebiet - Baugebiete 1 und 2 
Für die Hauptgebäude sind nur Satteldächer mit einer Dachneigung bis 22° zulässig.  
(2) 
Ferienhausgebiet - Baugebiet 3 und Reines Wohngebiet 
Für die Hauptgebäude sind ausschließlich Satteldächer, Satteldächer mit Krüppelwalm und 
Walmdächer mit einer Dachneigung zwischen 25° und 45° zulässig.  
(3) 
Für Carports, Garagen und Nebengebäude sind Flachdächer und Satteldächer bis 22° zulässig. 
Dacheindeckung 
(1) 
Für die Hauptdachflächen der Hauptgebäude sind ausschließlich zulässig: 
- Hartbedachung, 
- durchsichtige Materialien und 
- Technik für erneuerbare Energien.   
(2) 
Für untergeordnete Dachflächen, Carports, Garagen und Nebengebäude sind auch andere 
handelsübliche Materialien zulässig. 
(3) 
Unzulässig sind Eindeckungen mit Rohr und Kunstrohr. 
 

4. Zuordnung der externen Kompensationsmaßnahmen und Kosten gemäß § 9 Abs. 1a i.V.m. § 1a 
Abs. 3 BauGB und § 135a bis 135c BauGB 

(1) 
Die Kosten für die Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangeltungsbereiches sind durch die 
Vorhabenträgerin zu tragen.  
(2) 
Die festgesetzten Kompensationsmaßnahmen und die Kostenübernahme durch die Vorhabenträgerin 
sind im Städtebaulichen Vertrag zwischen der Vorhabenträgerin und der Gemeinde Ostseebad 
Karlshagen zu verankern. 
 
5. Gesetzlicher Gehölzschutz gemäß § 18 NatSchAG M-V 
(1) 
Bäume mit einem Stammumfang > 1,00 m (gemessen in einer Höhe von 1,30 Meter über dem 
Erdboden) sind gemäß §18 NatSchAG M-V geschützt. Die im Plangebiet vorhandenen gesetzlich 
geschützten Bäume wurden auf der Grundlage der Vermessung speziell ausgewiesen.  
Die Beseitigung geschützter Bäume sowie alle Handlungen, die zu ihrer Zerstörung, Beschädigung oder 
erheblichen Beeinträchtigung führen können, sind verboten. Zulässig bleiben fachgerechte Pflege- und 
Erhaltungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder 
Leben oder Sachen von bedeutendem Wert. 
Sind Fällungen von gesetzlich geschützten Bäumen unvermeidbar, bedürfen diese einer 
Ausnahmegenehmigung, die bei der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern- 
Greifswald zu beantragen ist. 
(2) 
Bei Baumfällungen sind Ersatzpflanzungen gemäß dem Baumschutzkompensationserlass des Landes M-
V (2007) zu erbringen. Dieser sieht folgenden Ersatz vor: 
 

Stammumfang des zu fällenden Baumes Anzahl der Ersatzbäume 
     50 cm - 150 cm 1 Stück 
> 150 cm - 250 cm 2 Stück 
> 250 cm 3 Stück 

 
6. Baumtabelle 
 
Nr. Baumart Botanischer Name Kronen-

ø in m 
Stammum-
fang in cm 

Eingriff Schutzstatus 

1 Sand-Birke Betula pendula 8 157 Fällung §18NatSchAG M-V 

2 Sand-Birke Betula pendula 8 157 Fällung §18NatSchAG M-V 

3 Sand-Birke Betula pendula 7 110 Fällung §18NatSchAG M-V 

4 Sand-Birke Betula pendula 7 110 Fällung §18NatSchAG M-V 

5 Sand-Birke Betula pendula 5 94 Erhalt BaumSchKompErlass 

6 Sand-Birke Betula pendula 10 110 Erhalt §18NatSchAG M-V 

7* Sand-Birke Quercus robur 8 94 Erhalt BaumSchKompErlass 

8 Rot-Buche Fagus sylvatica 8 94 Erhalt BaumSchKompErlass 

9 Sand-Birke Betula pendula 9 141 Erhalt §18NatSchAG M-V 

10 Gewöhnliche 
Rosskastanie 

Aesculus hippcastanum 7 63 Fällung BaumSchKompErlass 

11 Sand-Birke Betula pendula 10 157 Fällung §18NatSchAG M-V 

12 Vogel-Kirsche Prunus avium 6 79 Erhalt BaumSchKompErlass 

13 Vogel-Kirsche Prunus avium 7 94 Erhalt BaumSchKompErlass 

14 Stiel-Eiche Quercus robur 13 188 Erhalt §18NatSchAG M-V 

15 Stiel-Eiche Quercus robur 14 220 Erhalt §18NatSchAG M-V 

16 Zitter-Pappel Populus tremula 8 110 Fällung §18NatSchAG M-V 

17 Zitter-Pappel Populus tremula 8 110 Fällung §18NatSchAG M-V 

18 Zitter-Pappel Populus tremula 8 110 Fällung §18NatSchAG M-V 

BaumSchKompErlass …Baumschutzkompensationserlass M-V 
 
7. Der Planung zugrunde liegende Vorschriften 
Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-Vorschriften) 
können im Amt „Usedom Nord“ in 17454 Zinnowitz, Möwenstraße 01 im Bauamt  eingesehen werden. 
Für diese Satzung sind das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. I Nr. 394), 
und die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176), anzuwenden. 
 

5. 
Die Gemeindevertretung des Ostseebades Karlshagen hat die zum Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 
33 eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange 
und Nachbargemeinden am   .................. geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 
 
Ostseebad Karlshagen (Mecklenburg-Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister                        
 
6. 
Die Gemeindevertretung des Ostseebades Karlshagen hat am .................. den Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 33 mit Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B) und Begründung einschl. Umweltbericht 
beschlossen und zur Auslegung bestimmt. 
 
Ostseebad Karlshagen (Mecklenburg-Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
7. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 33, bestehend aus Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B) und der 
Begründung einschl. Umweltbericht sowie den nach Einschätzung der Gemeinde Ostseebad Karlshagen 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wurde in der Zeit vom …………. 
bis zum ………………im Internet auf der Homepage des Amtes Usedom Nord unter 
https://amtusedomnord.de unter dem Link Bekanntmachungen, Gemeinde Karlshagen, eingestellt. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 33, bestehend aus   der   Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B) und 
der Begründung einschl. Umweltbericht sowie den nach Einschätzung der Gemeinde Ostseebad 
Karlshagen wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wurde in der Zeit 
vom …………. bis zum ………………im  Bau- und Planungsportal MV unter der Adresse 
https://www.bauportal-mv.de zugänglich gemacht. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 33, bestehend aus   der   Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B) und 
der Begründung einschl. Umweltbericht sowie den nach Einschätzung der Gemeinde Ostseebad 
Karlshagen wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen, hat in der Zeit vom 
.................. bis zum   .................. während folgender Zeiten: 

Montag bis Freitag  von   8.30 Uhr - 12.00 Uhr und  
Montag und Mittwoch  von 13.30 Uhr - 15.00 Uhr und 
Dienstag   von 13.30 Uhr - 16.00 Uhr und 
Donnerstag    von 13.30 Uhr - 18.00 Uhr    

nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich  oder zur Niederschrift  
vorgebracht werden können und nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen  bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplanes Nr. 33 unberücksichtigt bleiben können, durch  
Veröffentlichung im Amtsblatt „Der Usedomer Norden“ am  ..................  - ortsüblich bekanntgemacht 
worden. 
 
Ostseebad Karlshagen (Mecklenburg-Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
8. 
Die vom Bebauungsplan Nr. 33 berührten Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und 
Nachbargemeinden sind mit Schreiben vom   .................. zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert 
worden. 
 
Ostseebad Karlshagen (Mecklenburg-Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister                        
 
9. 
Der katastermäßige Bestand am   .................. wird als richtig dargestellt  bescheinigt. 
Hinsichtlich der lagerichtigen  Darstellung der Grenzpunkte  gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob 
erfolgte, da die  rechtsverbindliche Flurkarte  im Maßstab  ..................  vorliegt. Regressansprüche können 
nicht abgeleitet werden. 
 
Ostseebad Zinnowitz (Mecklenburg-Vorpommern), den 
 
 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 

15. 
Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 33 mit Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B)  und Begründung 
einschl. Umweltbericht, der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1  BauGB sowie die Stelle bei 
der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über 
den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch  Veröffentlichung im Amtsblatt „Der Usedomer Norden“  
am ................ bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachungsfrist  ist auf die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens - und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung  sowie auf die 
Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen  (§ 44  BauGB) und auf die Bestimmungen  des § 5 Abs. 5   
Kommunalverfassung    M-V  vom  13.07.2011 (GVOBl.  M-V, S. 777), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 23. 07.2019 (GVOBl. M-V, S. 467), GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2020 - 9,  hingewiesen worden. 
 
Ergänzend wurden die Bekanntmachung sowie die Satzungsfassung im Internet auf der Homepage des 
Amtes Usedom Nord unter https://amtusedomnord.de unter dem Link Bekanntmachungen, Gemeinde 
Karlshagen und im Bau- und Planungsportal MV eingestellt. 
 
Die Satzung über den  Bebauungsplan Nr. 33 für das „Ferienhaus- und Wohngebiet zwischen 
Gartenstraße und Fliederweg“ ist mit Ablauf des  ................ in Kraft getreten. 
 
Ostseebad Karlshagen (Mecklenburg-Vorpommern), den  
 
 
Der Bürgermeister 
 

10. 
Die Gemeindevertretung des Ostseebades Karlshagen hat die zum Entwurf des  Bebauungsplanes  Nr. 
33 eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange 
und Nachbargemeinden am   .................. geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 
 
Ostseebad Karlshagen (Mecklenburg-Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister                        
 
11. 
Der Bebauungsplan Nr. 33 wurde am ...............  von der Gemeindevertretung des Ostseebades 
Karlshagen als Satzung  beschlossen.  
Die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 3 3  einschl. Umweltbericht wurde mit Beschluss der 
Gemeindevertretung des Ostseebades Karlshagen vom  ..................  gebilligt. 
 
Ostseebad Karlshagen (Mecklenburg-Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister                        
 
12. 
Die Genehmigung des Bebauungsplanes Nr. 33 wurde durch den Landkreis Vorpommern - Greifswald 
am   …….................. Az.. ...................................... mit …………………………… erteilt. 
 
Ostseebad Karlshagen (Mecklenburg-Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
13. 
Die ..................................... wurden durch den Beschluss der Gemeindevertretung  Ostseebad Karlshagen 
vom  .............. erfüllt. Die Hinweise sind beachtet. Das wurde  durch den Landkreis Vorpommern - 
Greifswald  am ........................................... mit Az.: .................................. bestätigt. 
 
Ostseebad Karlshagen (Mecklenburg-Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
14. 
Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 33 mit Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B) und Begründung 
einschl. Umweltbericht wird hiermit ausgefertigt. 
 
Ostseebad Karlshagen (Mecklenburg-Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 

VERFAHRENSVERMERKE 
 
1. 
Die Gemeindevertretung des Ostseebades Karlshagen hat am 26.04.2023 den Beschluss zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 33 gefasst. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses zum 
Bebauungsplan Nr. 33 ist durch Veröffentlichung im Amtsblatt „Der Usedomer Norden“ am 21.06.2023 
erfolgt.        
 
Ostseebad Karlshagen (Mecklenburg-Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
2. 
Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle  ist gemäß § 17 Abs. 1 LPIG M-V beteiligt 
worden. 
 
Ostseebad Karlshagen (Mecklenburg-Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
3. 
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 33, bestehend aus Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B) und 
Begründung sowie den nach Einschätzung der Gemeinde Ostseebad Karlshagen wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wurde in der Zeit vom …………. bis zum ………………im 
Internet auf der Homepage des Amtes Usedom Nord unter https://amtusedomnord.de unter dem Link 
Bekanntmachungen, Gemeinde Karlshagen, eingestellt. 
 
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 33, bestehend aus Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B) und 
Begründung sowie den nach Einschätzung der Gemeinde Ostseebad Karlshagen wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wurde in der Zeit vom …………. bis zum ………………im 
Bau- und Planungsportal MV unter der Adresse https://www.bauportal-mv.de zugänglich gemacht. 
 
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 33, bestehend aus Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B) und 
Begründung sowie den nach Einschätzung der Gemeinde Ostseebad Karlshagen wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen, hat in der Zeit vom 29.08.2024 bis zum 30.09.2024 
während folgender Zeiten: 

Montag bis Freitag  von   8.30 Uhr - 12.00 Uhr und  
Montag und Mittwoch  von 13.30 Uhr - 15.00 Uhr und 
Dienstag   von 13.30 Uhr - 16.00 Uhr und 
Donnerstag    von 13.30 Uhr - 18.00 Uhr    

nach § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden können und nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan Nr. 33 unberücksichtigt bleiben können, durch Veröffentlichung im 
Amtsblatt „Der Usedomer Norden“ am 21.08.2024  - ortsüblich bekanntgemacht worden. 
 
Ostseebad Karlshagen (Mecklenburg-Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
 
4. 
Die vom Bebauungsplan Nr. 33 berührten Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und 
Nachbargemeinden sind mit Schreiben vom .................. zur Abgabe einer Stellungnahme zum Vorentwurf 
aufgefordert worden. 
 
Ostseebad Karlshagen (Mecklenburg-Vorpommern), den 
 
 
Der Bürgermeister 
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Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 33 für das 
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Ermächtigungsgrundlage  
Aufgrund des  § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. I Nr. 394), des § 86 
der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 15.10.2015 (GVOBl. M-V, S. 344), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.06.2021 (GVOBl. M-V S. 1033),  und des § 11 Abs. 3 des Gesetzes 
über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I 
S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08.12.2022 (BGBl. I S. 2240), wird nach 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Ostseebad Karlshagen vom .............. und mit 
Genehmigung durch den Landkreis Vorpommern - Greifswald  der Bebauungsplan Nr. 33 für das 
„Ferienhaus- und Wohngebiet zwischen Gartenstraße und Fliederweg“, bestehend aus der 
Planzeichnung  (Teil A ) und dem Text (Teil B), als Satzung erlassen. 
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